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ANHANG II   RÄUME, BENÜTZUNGSGEBÜHREN 
 

 Vereine/ Pri-
vate/Unternehmen 

(1) 

Übrige  

Vereinshaus Kursraum2 30.00 50.00 
 

Vereinshaus  
Sitzungszimmer gross gratis gratis 

Bei Kursbelegung gelten die Gebühren für 
die Kursräume    

Vereinshaus  
Sitzungszimmer klein gratis gratis 

Bei Kursbelegung gelten die Gebühren für 
die Kursräume    

Vereinsräume Gemäss Reglement 
 

Gemäss Reglement 
 

Bei Kursbelegung gelten die Gebühren für 
die Kursräume    

Gemeindehaus  
Sitzungszimmer gratis gratis 

Bei Kursbelegung gelten die Gebühren für 
die Kursräume    

Pfarrstall UG Kellerraum 
nach Absprache mit 
dem Gemeindesek-

retariat 

nach Absprache mit 
dem Gemeindesek-

retariat 

Der Pfarrstall ist vermietet. Die Nutzung des 
Kellerraumes ist unter bestimmten Voraus-

setzungen möglich.   

Pfarrhaus Kapitelsaal 
nach Absprache mit 
der Gemeindevor-

stehung 

nach Absprache mit 
der Gemeindevor-

stehung 

Das Pfarrhaus ist privat. Die Nutzung des 
Kapitelsaales ist unter bestimmten Voraus-
setzungen möglich. 

Schule Mehrzweckraum 
Kindergarten 

nach Absprache mit 
dem Gemeindesek-

retariat 

nach Absprache mit 
dem Gemeindesek-

retariat 

Die Nutzung des Mehrzweckraumes Kin-
dergarten ist unter bestimmten Vorausset-
zungen möglich. 

Schule Aula 
nach Absprache mit 
dem Gemeindesek-

retariat 

nach Absprache mit 
dem Gemeindesek-

retariat 

Die Nutzung der Aula in der Primarschule 
ist unter bestimmten Voraussetzungen 

möglich. 

Aussenplätze gratis 
 

gratis 
 

Hauswart / Stundensatz 75.00 
 

75.00 
 

 
Anpassung der Gebührenordnung per 

1.1.2021 

Abfallentsorgung gemäss Aufwand 
 

gemäss Aufwand 
 

Parkierordnung gemäss Aufwand 
 

gemäss Aufwand 
 

Gampriner Vereine kostenlos 

Sicherheitsdienst  gemäss Aufwand 
 

gemäss Aufwand 
 
 
 

 
 
(1) mit Vereins-. Wohn- oder Firmensitz in Gamprin oder Bendern 
(2) Kurse über die Erwachsenenbildung gratis 
 
Kursgebühren sind für eine einmalige Benützung 
 
Die Benützungsgebühren werden nach der Durchführung der Veranstaltung dem Veranstalter in Rechung gestellt. Abfallentsorgung, 
Aufwände durch die Hauswartung und Materialbezug werden in jedem Fall in Rechnung gestellt.  
 
 




